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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §212a Abs2 litc;

Rechtssatz

Die Gefährdung der Einbringlichkeit der Abgabenforderung steht an sich der Aussetzung der Einhebung nicht

entgegen. Lediglich ein Verhalten des Abgabep8ichtigen, das auf eine Gefährdung der Einbringlichkeit der Abgabe

gerichtet ist, stellt gemäß § 212a Abs 2 lit c BAO ein Hindernis für die Bewilligung der Aussetzung dar. Ein solches

Verhalten liegt zB vor, wenn der Abgabep8ichtige sein Vermögen im Treuhandweg an Angehörige zu übertragen im

Begriff ist (Hinweis: Ritz, BAO Komm, Randziffer 19 zu § 212a).
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